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Söeften ber mt'lt'tdrtfcben Sntereffen beö ©taateö an ben

Xaa förbern werbe.

©ie woden bem Offrjierö*Sorpö ber obbenannten

SBaffenarten bie belobenbe unferfeitige Slnerfennung
feineö SÖeftrebenö tunt thun unb baffelbe »erfichern,

baf; wir eö unö jeberjet't jum SSergnügen rechnen wer*

ben, baffelbe nach Gräften in feiner SBirffamfeit ju
unterftügen, unb feinen jum SBobl beö Sienfteö ge*

ftcdtcu SBünfcben, in fo weit eö an unö liegt, ju
entfpreeben.

©ie woflen bemfelben ferner anjeigen, baß wir
bemjufolge in »odfommener SBürbtgiing feiner ge*

machten Stilliegen befcbloffcn heben:

Saß für fünfttgbt'n alle in baö ©appeurcorpö
Slngcinelbetcn erft bann förmlich in baö Sorpö auf*

genommen werben foden, roenn fie eine »ottftänbige

3nfantert'c*3nftruction gemacht unb fid) üher ihre

gähigfeiten unb einen fid) für biefen Sienft empfeh*

lenten 33cruf genügent auögewiefen haben.

3u betreff eineö jweefmäßigen unt gleichförmigen

Sicnft*Steglementeö für bie Snftruction ter ©appeur*
Sompagnie, fo wie ter nötbigen 3eid)nungen unb

SSorfd)riften für bte 23efd)affenbeit unb Sinrtdftttng
ber Sdjanjjeugroagen, roerten wir unö an bie Xit.
Wilitär * Sliiffichtöbehörte wenten, unb fo balb unö

ein itähereö befannt fein roirb, Sbnen baö ©eet'gnete

nu'ttbeilen.
SBie ertheilen Sbnen aueb Xit. bte Srmächtigung

bett bei ber ©appeur*3nftructt'on benugten ©runbrtß
unb ^rofttjeicbming einer ©teinmine nebft erforber*
lieber furjer SSefchretbung auf Soften ber Wilitär*
Saffe lithographtren, bruefen, unb an afle Slrtiderie*

unb Sappeurö*Offtjicrö, fo wie an ade Unrerofftjierö
ber ©appeurö auötheilen ju laffen. Sie Seftimmung
ber ©tärfe ber Slitffage wollen wir Sbnen überlaffen.

SBaö beim entlieh bie Srbauung einer bem ©taat
angehörenten ©tadting, 53et)ufö ber £ratn* unb Saöal*

lerie*3iiftmctton anbelangt, fobürfen ©iebem Offtjierö*
Sorpö bie SSeruhigung ertheilen, bafj wir — ungeachtet
ber »eränberten 5Serf)ältniffe — unfere Slnficbten über

tiefen wichtigen ©egenftanb nicht geänbert haben,
unb bemfelben jeberjeit unfere »olle Slufmerffamfeit
roibmen roerben.

Sa nun ber »on ber £. Stegierung ber oberften

Sanbeöbehörbe »orgelegte ©efegeö*Sßorfcblag beftimmt,
baß bte ©emeinbe, in welche bte Unterrtchtö * Slnftait
»erlegt roirb, bte Sofale für baö Unterbringen »on

250-300 Wann nebft ©taflung für bie benötigte
Slttjabl ^>ferbe ju liefen babe, fo roirb alferbingö ber

biöhertge jum 9tacf)tt)ett ber Siöjiplin ber Wannfcbaft
unb ber ©cftinbheitöpflcge ber uferte beftantene Uebel*

ftanb hinroeggefaden, unb in jeber SSejiehung bte ge*
roünfditen SSerhältniffe eintreten.

SBir febtießen mit ber Sßerficherung unfereö be*

fonbern SBohlroodenö für ben Offtjierö*S3eretn ber

Slrtiflert'e, bei £rainö, ber ©appeurö unb bontonnierö
unb bejeugen aud) Sbnen Xit. unfere »odfommene

Hochachtung.
Ser Stegierungörafh, ^)rdfibent

ber Wtlttär*Sommiffion,
Sig. Dr. Süfcher.

Ser ©efretär:
• Sig. g. W. Stubolf.

9tadjrtct)ten auö fcer (Stögeiiofjenfctafi.

Wontag, ben 6. Suntitö, roar bie Srfiweijert'fche
Wilitärgefedfchaft jiemltct) jablret'ch in 3oftngen »er*
fammelt. Siefelbe befteht nun auö 1229 Witgliebern
auö ben Santonen 3"rtch, 53ern, Sujern, Slargau,
Xburgau, ©t. ©allen, Slppenjetl, ©cbaffbaufen, ©o*
lotbttm, S3afel*Sanbfchaft, ©laruö unb 3ug. 3m
Saufe biefeö Sahreö wirb noch ber Slnfcbfuß unferer
franjöfifcb rebenten SBaffenbrüber erwartet. Sie Sßer*

hanblungen tiefer erfreulichen unb twchfl intereffanten
Sßerfammlung, fo roie bie SSefcbreibung bei gefteö
in 3oftngen, werben t'n ber ndchften Stummer aui*
fuhrlich mitgetheilt roerben.

— Ser Sitgenöffifche 3lrttflerie*Wajor.Spr..£wber*
©afabin »on ©enf, ift »on ber Wilitdr,Sluffid)töbe*
hörte ju feiner fernem Sluöbtltung nach Stlgier ge*
fehieft worten, wo er bem ©eneralftabe beö Warfdjallö
Slaujel attachirt ift. Stach franjöfifcben SSldttern fofl
er am Sreffen bei Webeah rühmlichen Slntbeil ge*

nommen haben, im legten treffen bei Xafna aber an
ber Seite beö ©eneralö b'Slrtangeö am Srhenfel
fd)wex »erwunbet worben fein.

3und). Ser Stegt'ernngöratb. hat bai ber neuen

Stbgenöfftfchen Wilitär*Organifation angepaßte neu
entworfene Äleibungöreglement für bie 3«rct)ertfct)ert

Sruppen angenommen. Stach einem anbern SBefcbluffe

beö Stegierungöratheö foll »on jegt an ftatt ber San*
tonal*Socarbe bie Sibgenöffifcbe Socarbe »on ben

3ürcherifchen Sruppen getragen roerben. Stod) im
Saufe biefeö ©ommerö ober £erbfteö roirb ein San*

tonal*Sager, auö Siruppen aller SBaffen beftebenb,

abgebalten roerben.

Shre bem ©tanbeSüncf), ber fo burch. bte Zhat
feine Sibgenoffifctje ©efinnung an ben Sag legt!
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Besten der militärischen Interessen des Staates an den

Tag fördern werde.

Sie wellen dem Offiziers-Corps dcr obbenannten

Waffencirtcn die belobende unserseitige Anerkennung
feines Bestrebens kund thun uud dasselbe versichern,

daß wir es uus jederzeit zum Vergnügen rechnen

werden, dasselbe nach Kräften in seiner Wirksamkeit zu
unterstützen, und seinen zum Wohl des Dienstes
gestellten Wünschen, in so weit es an uns liegt, zu

entsprechen.

Sie wollen demselben ferner anzeigen, daß wir
demzufolge in vollkommener Würdigung feiner
gemachten Anliegen beschlossen haben:

Daß für künftighin alle in das Sappeurcorps
Angemeldeten erst dann förmlich in das Corps

aufgenommen werden sollen, wenn sie eine vollständige

Infanterie-Instruction gemacht und sich über ihre

Fähigkeiten und einen sich für diesen Dienst empfehlenden

Beruf genügend ausgewiesen haben.

In Betreff eines zweckmäßigen und gleichförmigen

Dicnst-Reglementes für die Instruction derSappeur-
Compagnie, fo wie der nöthigen Zeichnungen und

Vorschriften für die Beschaffenheit und Einrichtung
der Schanzzeugwagen, werden wir uns an die Tit.
Militär-Aufsichtsbehörde wenden, und fo bald uns

cin näheres bekannt sein wird, Ihnen das Geeignete

mittheilen.
Wic ertheilen Ihnen auch Tit. die Ermächtigung

den bei der Sappeur-Jnstruction benutzten Grundriß
und Prosilzcichnuug einer Steinmine nebst erforderlicher

kurzer Beschreibung auf Kosten der Milirär-
Casse lirhographiren, drucken, und an alle Arrillerie-
und Sappeurs-Offizicrs, so wie an alle Unteroffiziers
der Sappeurs austheilen zu lassen. Die Bestimmung
der Stärke der Auflage wollen wir Ihnen überlassen.

Was denn endlich die Erbauung einer dem Staat
angehörenden Stallung, Behufs der Train- und Caval-

lerie-Jnstrucrion anbelangt, sodürfen Siedem Offiziers-
Corps die Beruhigung ertheilen, daß wir — ungeachtet
der veränderten Verhältnisse — unsere Ansichten übcr
diesen wichtigen Gegenstand nicht geändert haben,
und demselben jederzeit unsere volle Aufmerksamkeit
widmen werden.

Da nun der von der H. Regierung der obersten

Landesbehörde vorgelegte Gesetzcs-Vorschlag bestimmt,

daß die Gemeinde, in welche die Unterrichts - Anstalt
verlegt wird, die Lokale für das Unterbringen von
Z50 -300 Mann nebst Stallung für die benöthigte

Anzahl Pferde zu liefen habe, so wird allerdings der

bisherige zum Nachtheil der Disziplin der Mannschaft
und der Gesundheitspflege der Pferde bestandene Uebelstand

hinweggefallcu, und in jeder Beziehung die

gewünschten Verhältnisse eintreten.
Wir schließen mit der Versicherung unseres

besondern Wohlwollens für den Offiziers-Verein der

Artillerie, des Trains, der Sappeurs uud Pontonniers
und bezeugen auch Ihnen Tit. unsere vollkommene

Hochachtung.
Der Regicrungsrath, Präsident

der Militär-Commission,
«ig. l)>. Lüscher.

Der Sekretär:
8!g. F. M. Rudolf.

Nachrichten aus der Eidgenossenfchaft.

Montag, den 6. Junius, war die Schweizerische

Militärgesellschaft ziemlich zahlreich in Zofingen
versammelt. Dieselbe besteht nun aus lZW Mitgliedern
aus den Cantonen Zürich, Bern, Luzern, Aargau,
Thurgau, St. Gallen, Appenzell, Schaffhausen,
Solothurn, Basel-Landschaft, Glarus und Zug. Im
Laufe dieses Jahres wird noch der Anschluß unserer
französisch redenden Waffenbrüder erwartet. Die
Verhandlungen dieser erfreulichen und höchst interessanten

Versammlung, fo wie die Beschreibung deS Festes
in Zofingen, werden in der nächsten Nummer
ausführlich mitgetheilt werden.

— Ter Eidgenössische Artillerie-Major Hr.Huber-
Saladin von Genf, ist von der Militäraufsichtsbehörde

zu seiner fernern Ausbildung nach Algier
geschickt worden, wo er dem Generalstabe des Marschalls
Clauzel attachirt ist. Nach französifchen Blättern foll
er am Treffen bei Medeah rühmlichen Antheil
genommen haben, im letzten Treffen bei Tafna aber an
der Seite des Generals d'Arlanges am Schenkel
schwer verwundet worden sein.

Zürich. Der Regierungsrath hat das der neuen

Eidgenössischen Militär-Organisation angepaßte nen
entworfene Kleidungsreglement für die Zürcherischen

Truppen angenommen. Nach einem andern Beschlusse

des Regierungsrathes foll von jetzt an statt der
Cantonal-Cocarde die Eidgenössische Cocarde von den

Zürcherischen Truppen getragen werden. Noch im
Laufe dieses Sommers oder Herbstes wird ein Can-

tonal-Lager, aus Truppen aller Waffen bestehend,

abgehalten werden.

Ehre dem StandeZürich, der so durch die That
seine Eidgenössische Gesinnung an den Tag legt!
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SBaabt. Slucb in biefem Santone fofl im Saufe

biefeö Sommerö mit ben Saiitonal*Sagern ber Slnfang
gemacht werben. Stlö Sagerplag für biefeö unb alle
folgenben Sager roirb bie ©egenb »on '.Pierre bcjeichnet.

©enf. Slm 16. Wai roar £aupr*3nfpcfrt'on über
bie fämmtlt'cbeit ©enferifchen Sruppen, beftebenb auö
9 93atat'flouen Snfanterie, 1 Sataidon Slrtiderie unb
1 Sompagnie Saöaflerie unter bem 93efet)le teö Oberft*
lieurenantö SSeflam». 3hre 3ahf betrug ohngefdhr
6000 Wann, ©eift unb Haltung ber Sruppen roar
»orjügltcb. Sie Sorpö*Wanöu»erö rourben mit tyrä*
ciftott auögeführt. Stäfeere Serailö erwarten wir nod).

93 ern. Stach bem SSübget roerben bie Sluögaben
für baö Wilt'tdrroefen pro 1836 ju S. 255,957 be*

rechnet.
Sßon biefer Summe roerben »erroenbct:

gür bte obern Wilitär* unb Sßerroal*

titngö*S3efeörben S. 34,301
gur gormation, Äfet'bung unb 33e*

waffnung ber Sruppen »» 52,787
gür ben Unterricht ber Sruppen »» 129,447
Saö übrige für untergeorbnete ©egenftänbe.

3um Unterricht roerben in biefem Sabre ein*
berufen:

2 Sompagnien 3!uöjüger<3Irtt'{terfe mit Srain.
1 Sompagnie Stuöjüger reitenbe Säger.
50 Sabetten.
100 Wann Sambouren unb 3nftrufteurö.

Stn Stefruten:
©appeurö 36 Wann.
Slrtiflerie nnb Srain 218 »

Stet'tenbe Säger 23 •>

©cbarffchügen 129 »

Snfanterie 1736 »

2142 Wann (mit 3njtefeung
ber Somp. Sabreö.)

SSon ben 2lrtt'fferie*Stefruten rourben 34 Wann

jur erften gormation ber ^)arf*Sompagni'e »erroen*
bet. Sagegen läßt (ich aui ber geringen Rabl »on
Sa»alterie*9tetruten »ermuthen, baß t'n biefem Sahre
mit ber Organifation ber brei neuen Sompagnien unb
ber ©uiben*Sompagnie noch nicht angefangen roerbe.

23ei ber Stubrtf Uebungömufterungen ftnbet man
nur S. 8000 für Sdjieftyxämkn an Scbarffcbügen
unb bie Slmtöfchügengefellfchaften, Sferengaben unb
Scbüf5enfeauö*93etfteuem, auögefegt. Wan ift »er*
fucht ju fragen, warum bte im neuen Wilitärgefege
»orgefchn'ebenen großem Sruppen*Uebwngen unb SBie

berboIungö*Surfe für bie einjelnen Sompagnien in bie*

fem 3ahre gänjltch unterfaffeii bleiben Siefe Unter*

laffung läßt fid) aber bureb bie bei jeter neuen Or*
gant'farion für bie Obern SScfeörben entftebenben üher*

häuften Slrbeiten unb baö adgemeine Sruppenaitfgebot
gegen ben 3ura wenigftenö in tiefem 3al)rc rcdjtfcrtigen.

Wit bem folgenben Sabre bagegen foden in ben

Sommermonaten je 3 Sompagnteit mit einem Sbeile
ber SSataidonöftdbe jum Unterricht in ©arnifon be*

rufen werben. Stach bem neuen Wilitärgefege foflen
aüe jwei 3ahre Sager auö ber 31uöjüger*Wannfcbaft
»on je jwei Äreifen öeftehenb, ftattftnben ; ba aber
über bie Sauer berfelben ber ©roße Statb entfdwibet,
fo wirb eö jebeömal »on beffen größern ober geringem
mifitärifeben ©eifte abhängen, ob bie Sruppen einen

»oflftänbigen ober nur mangelhaften Unterricht ge*
nt'eßen foden.

Stach §• 129 folt bte Snftructionöjeit ber Stefruten
40 bii 50 Sage bauern. Sa nun aber baö Winimum
angewentet wirb, fo baß jum gelbbtenft unb anbern

notbmentigen Uebungen feine 3ett übrig bleibt, unb

baber ber Stefrut wegen ber furjen Uebmtgöjeit lit'ctjt

auf benjenigen ©rab »on Sluöbilbung gebracht werben

fann, ber noibwenbig tft, fo ift eö ein um fo bringen*
bereö Sebürfniß, baö bie Sauerjeit ber Sager auf
baö Warimum auögebehut, unb mt't tiefen Sagern

fogletcf) mit bem ndchften Safere ber Slnfang gemacht
roerbe.

Sie nach bem ©runbfäge ber allgemeinen Sienft*
Pflicht auö gehobenen Stefruten feben jwar noch fefer

jung auö unb finb noch ftarf im SBacbfen begriffen,
aber eö ift im ©anjen ein gefunber, fdjbner unb fräf*
tiger Wenfchenfcblag, in ber ©röße ber Wannfcbaft
wenig Unterfcbteb, fo baf bie 33erner*Sruppcn in 3n*
fünft noch auö fchönerer Wannfcbaft befteben werben,
alö biö bat)in. So jeigt fich auch ein guter, bereit*

roidiger unb folgfamer ©eift unb »iel Wilitäreifer bei

biefen jungen Ärt'egern, fo taß man mit 3it»erficht
hoffen barf, ber gefunfene Wilirärgeifi unfereö Sßol*

feö roerbe fich balb rot'eter heben.

So ifi ein foldjer Ueberffuß junger tüchtiger Seute

»orfeanben, baß burch bie Stefruten ber t'n ben Saferen

1816unb 1817 gebomen Safergänge lS36unb 1837 bii
jum 1. Sanuar 18l8ferbö ganje Safergänge ber Sluö*

jüger Wannfcbaft ber gegenwärtig beftehenben Srup*
pencorpö t'n bie erfte Sanbwefer »erfegt roerben fönnen.

So ift übrigenö noch iu bemerfen, baß in ben

Saferen 1816 unb 1817 wegen ber großen Sfeeiirung
bte Rabl ber ©eburten »iel geringer war, alö in ben
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Waadt. Auch in diesem Cantone soll im Laufe
dieses Sommers mit den Cantonal-Lagern der Anfang
gemacht werden. Als Lagerplatz für dieses und alle
folgenden Lager wird die Gegend von Bierre bezeichnet.

Genf. Am 16, Mai war Haupt-Inspektion über
die sämmtlichen Genferischeu Truppen, bestehend aus
« Bataillonen Infanterie, l Bataillon Artillerie und
1 Compagnie Cavallerie unter dem Befehle des
Oberstlieutenants Bellamy. Ihre Zahl betrug ohngefähr
6600 Mann. Geist und Haltung der Truppen war
vorzüglich. Die Corps-Manöuvers wurden mit
Präcision ausgeführt. Nähere Details erwarten wir noch.

Bern. Nach dem Büdget werden die Ausgaben
für das Militärwesen pro 1836 zu L. 255,957
berechnet.

Von dieser Summe werden verwendet:
Für die obern Militär- und Verwal-

tungs-Behörden L. 34,301
Für Formation, Kleidung und Be¬

waffnung der Truppen 52,787
Für den Unterricht der Truppen „ 129,447
Das übrige für untergeordnete Gegenstände.

Zum Unterricht werden in diesem Jahre
einberufen :

2 Compagnien Auszüger-Artillerie mit Train,
1 Compagnie Auszüger reitende Jäger.
50 Cadetten.
100 Mann Tambouren und Instrukteurs.

An Rekruten:
Sappeurs 36 Mann.
Artillerie und Train 218 "
Reitende Jäger 23 "
Scharfschützen 129

Infanterie .1736 "
2142 Mann (mit Zuziehung

der Comp. Cadres.)

Von den Artillerie-Rekruten wurden 34 Mann
zur ersten Forination der Park-Compagnie verwendet.

Dagegen läßt sich aus der geringen Zahl von
Cavallerie-Rekruten vermuthen, daß in diesem Jahre
mit der Organisation der drei neuen Compagnien und
der Guiden-Compagnie noch nicht angefangen werde.

Bei der Rubrik Uebungsmusterungen findet man
nur L. 8000 für Schicß-Prämien an Scharfschützen
und die Amtsschützengesellschaften, Ehrengaben nnd
Schützenhaus-Beisteuern, ausgesetzt. Man ist
versucht zu fragen, warum die im neuen Militärgesetze
vorgeschriebenen größern Truppen-Uebungen und Wie-

derholungs-Curse für die einzelnen Compagnien in
diesem Jahre gänzlich unterlassen bleiben? Diese

Unterlassung läßt sich aber durck die bei jeder neuen
Organisation für die obern Behörden entstehenden
überhäuften Arbeiten und das allgemeine Truppcnaiisgebot
gegen den Jura wenigstens in diefem Jahre rechtfertigen.

Mit dem folgenden Jahre dagegen sollen iu den

Sommermonaten je 3 Compagnien mit einem Theile
der Bataillonsstäbe zum Unterricht in Garnison
berufen werden. Nach dem neuen Militärgesetze sollen

alle zwei Jahre Lager aus der Auszügcr-Mannschaft
von je zwei Kreisen bestehend, stattfinden; da aber
über die Dauer derselben der Große Rath entscheidet,
so wird es jedesmal von dessen größern oder geringern
militärischen Geiste abhängen, ob die Truppen einen

vollständigen oder nur mangelhaften Unterricht
genießen sollen.

Nach Z. 129 soll die Jnstructionszeit dcr Rekruten
40 bis 50 Tage dauern. Da nun aber das Minimum
angewendet wird, so daß zum Felddienst und andern

nothwendigen Uebungen keine Zeit übrig bleibt, und

daher dcr Rekrut wegen der kurzen Uebuugszcit nicht

auf denjenigen Grad von Ausdildung gebracht werden

kann, der nothwendig ist, fo ist es ein um so dringenderes

Bedürfniß, das die Dauerzeit der Lager auf
das Maximum ausgedehnt, und mit diesen Lagern
sogleich mit dem nächsten Jahre der Anfang gemacht
werde.

Die nach dem Grundsatze der allgemeinen Dienstpflicht

ausgehobenen Rekruten sehen zwar noch sehr

jung aus und sind noch stark im Wachsen begriffen,
aber es ist im Ganzen ein gesunder, schöner nnd

kräftiger Menschenschlag, in der Größe der Mannschaft

wenig Unterschied, so daß die Berner-Truppcn in

Zukunft noch aus schönerer Mannschaft bestehen werden,
als bis dahin. Es zeigt sich auch ein guter,
bereitwilliger und folgsamer Geist und viel Militäreifcr bei

diesen jungen Kriegern, so daß man mit Zuversicht

hoffen darf, der gesunkene Militärgeist unseres Volkes

werde sich bald wieder heben.

Es ist ein solcher Ueberfluß junger tüchtiger Leute

vorhanden, daß durch die Rekruten der in den Jahren
1816und 1817 gebornen Jahrgänge 1836und 1837 bis

zum 1. Januar 18 Z8 sechs ganze Jahrgänge der
Auszüger Mannschaft der gegenwärtig bestehenden

Truppencorps in die erste Landwehr versetzt werden können.

Es ist übrigens noch zu bemerken, daß in den

Jahren 1816 und 1817 wegen der große» Theurung
die Zahl der Geburten viel geringer war, als in den



— 68 —

folgenben Sahren, wai j. 93. bei ber legten Stefruten*

Sfuöbebmig in SBürtemberg fo fühlbar war, baß ber

Slbgang nicht erfegt werben fönnte.

Wit ber Organifation ber 4 neuen Sataiffone fod

erft angefangen werten, wenn tie 6 älteften Sabrgänge

ber 3luöjüger*Waiinfchaft in bie Santwebr übergetreten

unb ergänjt finb alfo im Saufe beö Sabreö 1838.

Sie in ben Sahren 1815, 1814, 1813, 1812,

1811, 1S10 mit 1809 gebome Wannfcbaft, bte nicht

bereitö bei ben gegenroärtigen Sluöjügcm cingefbeift

tft, bleibt etnftroeilcn »on jeber Wilträrpflicbt enthoben,

ba bie grüfelingö * unb £erbft * SBaffenübungen ber

Sanbwcfw etngeftedt finb.
Sarüber hört man »on »erfchiebenen Seiten alö

über eine Unbidfgfeit gegen bie Sluö'jüger mit Stecht

.Klage führen. So fodte tte Wannfcbaft, bii anterö
über fie »erfügt würbe, wenigftenö wie früher, im

grübling unb £erbfte einige Sage in ihren Stamm*

quartieren in ben Sleinenten geübt roerben. Sluf tiefe

SBeife bätte man ein ftarfeö Sepot »orberetreterStefru*

ten jur Srgänjung ter Sluöjügcr bei ftarfem Slbgange

in Äriegöjciten. So fönnte aud) tiefe Wannfcbaft febon

jegt in 4 Bataillone eingeffeeilt, jetoeb nod) unbefleitct

unb mit eigenen SBaffen »erfehen, unb allmäbtt'g iriSn*

firiiction gejogen werben, wie man »or einigen Sabren

feöcbft jweefmäßig mit ter Warfd)*Sanbmehr, tie gerabe

auö tiefen 3(ltcrö*Slaffen beftanb, bereitö ben Slnfang

gemaebt hatte leiber aber nicht fortfuhr. Sei einer

neuen Wilitär*Organt'fation finb aflerbingö bie Unfoften
im Slnfange unserfeältnißmäßig groß, bod) tft eö auf
ber anbern ©eite eben fo wichtig unb für tie Stegic*

rung eine patri'otifcbe Pflicht, bafür ju forgen, baf
bie gegenwärtig nod) beftchenbe Steferoe, welcbe tie
aui tem Sluö juge übergetretene Wannfcbaft »om 32. biö

40. Safere, meifteuö gamilicnoäter, enthält mit jtim
jweiten eitgenöffifchen Sunbeö*Sontingente gehört,
bureb jüngere, jum Sienfte tauglichere Wannfcbaft fo

balb alö möglich erfegt werte. Smmerbiii müßte tiefe
Steferüe alö britteö Soutingettt »erfügbar bleiben.

Solotfeitrn. Unlängft war St'nfcnber 3eitge
neuer militärifeber Uebungen, tie auf feiefiger Schanje
»or einigen Witglt'etern ber Wilitdr*Sommtffion burch
bie Srgänjungömannfchaft gemacht würben. Ohnge*
fefer 60 Wann führten mt't einer feltenen ©elenfigfeit
unt ©ewanbtheit alle Slngrt'ffö* unb SSertheittgungö*
arten eineö Snfanteriften einjeln mit pelotonöweife

gegen 3nfanteric unb kaoaflerie, legtere mit Sanje

ober Säbel bewaffnet, burd). Snbem ich bei mir bte

golgen einer aflgemeinen Sinführung biefer neuen ged)t*

art mit glinte unb SSajonet tu einjelne Sorpö ober

ganje Speere berechnete, war ich befrembet, ju feören,

taß tiefelbe noch nicht obligatorifcb in baö eibgenöffi*

febe Srercier* Steglement aufgenommen fei Sie Sa*
jonetfechtfunft febeint mir einen breifachen Stugen ju
gewähren: 1) Sinen f örper l idjcn ; beim fie ift
eine gnmitaftifebe Uebung, tie ten oft unbeholfenen,

fchwerfafligen jungen SSefermann rührig unt gelenfig

macht. 2) Sinen m o r a 11 f d) c n; fie fd)ärft bie

©inne, übt taö Urtfeeil, gewöhnt an fchneflen Snt*

febltiß mit fiebert bie ©eifteögegenroart. 3m ©efecht,

befonberö wo Wann gegen Wann ftef)t, ba lebt ber

Sajonetfecbrer in feinem Slement; bie 3u»crficbt »er*

boppett feinen natürlichen Wutb unb wie er fidj xafd)

unb fünf auf feinen ©egner wirft, hat er ihn auch

im nämlidien Singenbtiefe fampfunfäln'g gemacht. 3)
Sinen tnilitdrtfchen ; bie Sajonetfeehtfunft fann
einft ju ben wt'chtt'gften Sßerdntcriingen in ter Saftif
führen. SBo tiefelbe einem ganjen Sorpö oter jjeere
eigen tft, wirb fieb ein fübner ©eift entwiefetn, ben ein

gefdjicftcr ^eerfiifercr mir ju rcd)ter 3eit/ J- 93. nach

einem rooblangebradfteit geuer jum ^antgemeuge ju
benugen hat, um einen gewiffen ©ieg ta»oit ju tra*

gen. SBo tie Sajonetfeditfunft ein -- unb burebgeführt

ift, roirb tte Äampftinfäbt'gfeit j. 93. nidjt mebr »om

Sinfluß ter naffeit SSittcrung, t h- »on ber Sraucf)*

barfeit ter gettergewebre abhängig fein. Sie 3nfan*
terie wirt felbftftäiibig baftehen mit ftcb nicht mefer fo

ängftltd) nad) ßaoaderie ober Slrtiderie unlieben, wenn

fie fid) »erfeboffen haben follte. Sin in biefer geebr*

art cingeübteö Sorpö fann gerate feinen günfttgent
Slugenblicf wünfeben alö unerwartet auf ten geinb jit
ftoßen ; ba hört bie gewöhnliche Ärt'egöfunft auf unb

ber SSortbetl ift auf ber ©eite ber perfönlicben Straft
unb Äampffertigfett.

Sn beu beeren unferer Stacbbarftaaten ift bie Sa*

jonetfechtfunft fchon längftenö eingeführt. Ueberbt'eß

machen bort bie Stefruten noch anbere gömnafttfrije

Uebungen, alö : im ©eben unb Saufen auf febroierigem

93oben, im Springen t'n tie Siefe unb freite, im Saften*

tragen, im JÜettem, im geebten mit allen SBafen, im
©ebroimmen befleibet unb beniaffnet tc. — unb ber

fcbroefjerifcbe SSebrmann foflte nicht einmal jene gech^

art lernen, bte fich feft «njig für feinen Soten eignet?
©olothnrncr Statt.)

gür t»te Stebciftion {?. 9t. «©altbarb, Hauptmann. Sätrlag bet *. St. StMlfeatpfcfeen SSud)banblun«.

— 68 —

folgenden Jahren, was z. B. bei der letzten Rekruten-

Aushebung in Wurtemberg so fühlbar war, daß der

Abgang nicht ersetzt werden konnte.

Mit der Organisation der 4 neuen Bataillone foll

erst angefangen werden, wenn die 6 ältesten Jahrgänge

der Auszüger-Maunfchaft in die Landwehr übergetreten

und ergänzt sind, also im Laufe des Jahres 1838,

Tie iu dcn Jahren 1815, 1814, 1813, 1812,

1811, 181« und 1809 gcborne Mannschaft, die nicht

bereits bei den gegenwärtigen Auszügcrn eingetheilt

ist, blcibt cinstweilen von jeder Militärpflicht enthoben,

da die Frühlings, uud Herbst-Waffenübungen der

Landwehr eingestellt sind.

Tarübcr Kört man von vcrschiedencn Seiten als

über eine Unbilligkeit gegen die Auszüger mit Recht

Klage führen. Es sollte die Mannschaft, bis anders

über sie verfügt würde, wenigstens wie früher, im

Frühling uud Herbste einige Tage in ihrcn Stamm-

qnartieren in dcn Elcmcntcn gcübt werden. Auf diese

Weise hätte mau ein starkes Tepot vorbcrcitetcrRekru-

tcn zur Ergänzung der Auszüger bei starkem Abgange
in Kricgszcitcn. Es könntc auch diese Mannschaft schon

jetzt in 4 Bataillone eingetheilt, jedoch noch unbekleidet

nud mir eigenen Waffen versehen, und allmählig i»

Instruction gczogcn wcrdcn, wie man vor einigen Jahren

höchst zweckmäßig mit dcr Marsch-Landwehr, die gerade

aus diesen Altcrs-Classcn bestand, bereits den Anfang
gemacht hatte, leider aber nicht fortfuhr. Bei einer

neuen Militär-Organifation sind allerdings die Unkosten

im Ansauge unverhältnißmäßig groß, doch ist cs auf
der andern Seite eben so wichtig uud für die Regierung

eine patriotische Pflicht, dafür zu sorgen, daß

die gegenwärtig noch bestehende Reserve, welche die

aus dem AuszugeübcrgetrcteneMannfchaftvom 32. bis
40, Jahre, meistens Familienväter, enthält uud zum
zweiten eidgenössischen Bundes-Eontingente gebort,
durch jüngere, znm Tienile tauglichere Mannschaft so

bald als möglich ersetzt werde. Immerhin müßte diese

Reserve als drittes Contingent verfügbar bleiben.

Solothurn. Unlängst war Einsender Zeuge
ueuer militärischer Uebungen, die auf hiesiger Schanze
vor einigen Mitgliedern der Militär-Commission durch
die Ergänzungsmannfchaft gemacht wurden. Ohnge-
fähr 60 Mann führten mit einer seltenen Gelenkigkeit
und Gewandrheit alle Angriffs- und Vcrtheidigungs-
arten eines Infanteristen einzeln und pelotonswcise

gegen Infanterie uud Kavallerie, letztere mit Lanze

oder SFbel bewaffnet, durch. Indem ich bei mir dic

Folgen einer allgemeinen Einführung dieser neuen Fechtart

mit Flinte nnd Bajonet iu einzelne Corps oder

ganze Heere berechnete, war ich befremdet, zu hören,

daß dieselbe »och nicht obligatorisch in das eidgenössische

Ercrcier-Reglement aufgenommen sei Tie
Bajonetfechtkunst scheint mir einen dreifachen Nutzen zu

gewähren: I) Einen körperlichen; denn sie ist

eine gymnastische Uebung, die den oft unbeholfenen,

schwerfälligen jungen Wchrmann rührig und gelenkig

macht, 2) Einen moralischen; sie schärft die

Sinne, übt das Urtheil, gewöhnt an schnellen

Entschluß und sickert die Geistesgegenwart. Im Gefecht,

besonders wo Mann gegen Manu steht, da lebt der

Bajonctfechter in seinem Element; die Zuversicht
verdoppelt seinen natürlichen Muth uud wie er sich rasch

uud flink auf seinen Gegner wirft, hat cr ihn auch

im nämlichcn Augenblicke kampfunfähig gemacht, 3)
Einen militärischen; die Bajonetfechtkunst kann

einst zu dcn wichtigsten Veränderungen in der Taktik

führen. Wo dieselbe cincm ganzcn Corps oder Heere

eigen ist, wird sich cin kühner Gcist cntwickeln, dcn ein

geschickter Heerführer nur zu rechter Zeit, z. B. nach

cincm wohlaugebrachtcn Feuer zum Handgemenge zu

benutzen hat, um ciueu gcwisfcu Sieg davon zu

tragen. Wo die Bajonetfechtkunst ein - und durchgeführt

ist, wird die Kampfnnfähigkeit z.B. nicht mehr vom

Einfluß der nassen Witterung, d h. von der Brauchbarkeit

dcr Fruergcwchre abhängig sein. Tie Infanterie

wird selbständig dastehen uud sich nicht mehr so

ängstlich nach Kavallerie oder Artillerie umfehen, wenn
sie sich verschossen haben sollte. Ein in dieser Fechtart

eingeübtes Corps kann gerade keinen günstigern

Augenblick wünschen als unerwartet anf deu Feind zu

stoßen; da hört die gewöhnliche Kriegskunst auf uud

dcr Vortheil ist auf der Seite dcr persönlichen Kraft
und Kampffcrtigkeit.

In den Heeren unserer Nachbarstaaten ist die

Bajonetfechtkunst schon längstens eingeführt. Ueberdieß

machen dort die Rekruten noch andere gymnastische

Uebungen, als : im Gehen und Laufen auf schwierigem

Boden, im Springen in die Tiefe und Breite, im

Lasteutragen, im Klettern, im Fechten mit allen Waffen, im
Schwimmen, bekleidet und bewaffnet :c. — und der

schweizerische Wehrmann sollte nicht einmal jene Fechtart

lernen, die sich fast einzig für seinen Boden eignet?
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